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bundeskanzleramt.gv.at 

Karl Nehammer 

Bundeskanzler 

Herrn 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2023-0.907.620  

Wien, am 15. Februar 2024 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen haben am 15. De-

zember 2023 unter der Nr. 17318/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

„Förderung von Jugendprojekten“ an mich gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 5: 

1. Wie viele und welche Projekte zur Förderung von Jugendlichen wurden seit Ihrem 

Amtsantritt im Bundeskanzleramt durchgeführt? (Bitte um genaue Aufschlüsselung 

nach Datum, Projektstart, Projektende bzw. voraussichtlichem Projektende, Laufzeit 

und Förderschwerpunkt)  

2. Wie hoch sind die jeweiligen Kosten in Summe sowie im Einzelnen für die in Frage 1 

genannten Projekte? (Bitte um genaue Aufschlüsselung)  

3. Durch wen werden die in Frage 1 genannten Projekte unterstützt bzw. gefördert? 

(Bitte um genaue Aufschlüsselung)  

4. Welche Maßnahmen oder Projekte anderer Vereine, Organisationen, Stakeholder 

etc. zur Förderung von Jugendlichen wurden seit Ihrem Amtsantritt im Bundeskanz-

leramt finanziert oder gefördert? (Bitte um genaue Aufschlüsselung nach Datum, 
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Maßnahme/Projekt, Projektstart, Projektende bzw. voraussichtlichem Projektende, 

Laufzeit und Förderschwerpunkt)  

5. Wie hoch sind die jeweiligen Kosten bzw. Förderauszahlungen in Summe sowie im 

Einzelnen für die in Frage 4 genannten Finanzierungen oder Förderungen? (Bitte um 

genaue Aufschlüsselung)  

Ich verweise auf die Aufstellung der Förderungen gem. Bundes-Jugendförderungsgesetz (B-

JFG) in der angefügten Beilage. 

Zu Frage 6: 

6. Gibt es eine Übersicht darüber, wie viele Jugendliche an den Jugendprojekten teil-

nehmen bzw. davon profitieren?  

a. Wenn ja, wie sieht diese Übersicht konkret aus?  

b. Wenn nein, warum nicht?  

Im Jahr 2022 wurden 136 Projekte der verbandlichen Jugendarbeit gefördert, an diesen ha-

ben insgesamt 701.151 Jugendliche teilgenommen. Für das Jahr 2023 liegen noch keine fi-

nalen Zahlen vor. 

Zu den Fragen 7 und 8: 

7. Welche weiteren Projekte zur Förderung von Jugendlichen haben Sie für die laufende 

Gesetzgebungsperiode geplant? (Bitte um genaue Aufschlüsselung nach den Krite-

rien in Frage 1)  

8. Welche weiteren Finanzierungen oder Förderungen für Maßnahmen oder Projekte 

anderer Vereine, Organisationen, Stakeholder etc., sind für die laufende Gesetzge-

bungsperiode geplant?  

Für das Förderungsjahr 2024 liegen noch keine Förderungsentscheidungen vor. Aus heuti-

ger Sicht sind folgende Maßnahmen für das Jahr 2024 geplant: 

• Finanzierung der Arbeit der Bundesstelle für Sektenfragen  

• Laufende Sicherstellung und Attraktivierung des Zivildienstes  

• Weiterentwicklung der Österreichischen Jugendstrategie 

• Bundesjugendredewettbewerb 2024 

• Betrieb Österreichisches Jugendportal  

• Betrieb Website www.jugendarbeitinoesterreich.at  

• Betrieb Website www.bupp.at und www.bundesjugendsingen.at  

• Weiterführung der Bewertung von digitalen Spielen  
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• Materialpaket eSport und Jugendschutz 

Zu Frage 9: 

9. Wie sind die Fragen 1 bis 8 für das Kabinett der Staatssekretärin zu beantworten? 

Ich verweise auf die Beantwortung der Fragen 1 bis 8. 

 

 

Karl Nehammer

 

3 von 316856/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at




		2024-02-15T16:48:09+0100
	serialNumber=734173660,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2024-02-15T18:29:06+0100
	Parlamentsdirektion




